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Recht
Bestehenden Ehe-
und Erbvertrag
auflösen?

in de// vergangenen vierzig J«h-

ren ////serer £he //dt sie// unser
Eige/ifuzr? «m einiges vergrös-
sert. Dt/5 a/fe Bauernhaus ist in
ein Vierfamhienhaus m/t vie/

Ei^e/i/e/st/m^ umgebaut wor-
de«, /c/z befürchte /z/z/z, dass ich
beim Tode meines Mnzz/zes zzz

kurz käme, wen« es nach einem

im Dezember 7988 abgesch/os-

senen Vertrag ginge. (Jc/z sende

/iznen diesen zzzr isz>zsic/zt.9 Das
nez/e £he- z/nd Erbrecht hat für
die £raz/ doc/z ziemiie/ze Vortei-
ie gebracht. Wäre es zzic/zt bes-

ser, den aiten £/ze- und Erb-

rechtsvertrag zu vernichten?
Oder izat dieser keinen Ein/Juss

aufdas neue Ehe- und £rizrec/zf?

Da ieiz wä/zre«d unserer £/ze vie/

zur Wertvermehrung /zei^etza-

gen habe, möc/zte ic/z im A/ter
nicht dar/zen müssen.

Das neue Eherecht ist am
1. Januar 1988 in Kraft getre-
ten. Sie haben den Ehe- und
Erbvertrag mit Ihrem Mann
im Dezember 1988, also be-

reits während der Geltung
des neuen Eherechts, abge-
schlössen. Somit kann in
Ihrem Fall das alte Eherecht
keine Anwendung mehr fin-
den. Selbst wenn der beste-
hende Ehe- und Erbvertrag
aufgehoben würde, was nicht
einseitig, vielmehr nur im Zu-

sammenwirken mit Ihrem
Mann möglich wäre, würden
dann die gesetzlichen Regeln
des neuen Rechts zur Anwen-
dung gelangen.

Zu vermieten
Genossenschaft Alterssiedlung

im Grünen, 21/2- und 4V2-Zimmer-
Wohnungen (Lift, Spitex). Walzen-

hausen AR
Infos: C. Brandenberger
Telefon 071/888 31 20

Im Ehe- und Erbvertrag ha-
ben Sie im Rahmen der ehe-

vertraglichen Bestimmungen
mit Ihrem Mann vereinbart,
dass der gesamte Vorschlag
dem überlebenden Ehegatten
zufallen soll. Als Vorschlag
kann man, kurz gesagt,
den Aktivsaldo der Errun-
genschaft bezeichnen. Das

Errungenschaftsvermögen
wird, vereinfacht gesagt,
durch die während der Ehe

getätigten Ersparnisse ge-
bildet. Die ehevertragliche
Bestimmung bedeutet somit,
dass der überlebende Ehegat-
te schon kraft Güterrecht das

gesamte während der Ehe er-

sparte Vermögen erhält. Das

ganze Errungenschaftsver-
mögen wird somit gar nicht
zur Erbschaft des erstverster-
benden Ehegatten gehören,
vielmehr an den überle-
benden Ehegatten gelangen,
ohne dass die übrigen Erben,
also die Kinder, daran betei-

ligt sein werden.
In die Erbschaft des

erstversterbenden Ehegatten
wird-bloss sein Eigengut fal-
len. Im Ehe- und Erbvertrag
wird als Eigengut Ihres Man-
nes einerseits die Möbelaus-
Steuer genannt, die wohl
kaum einen wirtschaftlichen
Wert haben wird, sowie das

väterliche Heimwesen, das al-

lerdings im Zeitpunkt des

Erbanfalles mit Fr. 25 000.-
Schulden belastet war und
während der Ehe in ein
Wohnhaus umgebaut wurde.
Nach meinem Verständnis
des Ehe- und Erbvertrages
gehören die während der Ehe

für das Heimwesen getätigten
Investitionen nicht mehr
zum Eigengut Ihres Mannes,
vielmehr zur Errungenschaft,
d.h. der Errungenschaft steht
gegenüber dem Eigengut ei-

ne Ersatzforderung zu. Das

führt zu einer komplizierten
Rechtslage, die allerdings in
Ihrem Fall wahrscheinlich
nicht von praktischer Bedeu-

tung sein wird, da Ihnen am

Erbe Ihres Mannes die Nutz-
niessung zusteht, soweit es

Ihnen nicht zu Eigentum zu-
fällt.

Im Falle des Vorverster-
bens Ihres Mannes werden
Sie das ganze vorhandene
Vermögen teilweise zu Eigen-
tum, teilweise in Nutznies-
sung erhalten. Die Kinder
werden faktisch erst im Nach-
lass des zweitversterbenden
Elternteils ihr Erbe erhalten.
Die mit dem Ehe- und Erb-

vertrag getroffene Regelung
ist für den überlebenden Ehe-

gatten günstiger als die
gesetzlichen Bestimmungen.
Ich meine deshalb, dass kein
Anlass besteht, den beste-
henden Ehe- und Erbvertrag
aufzuheben.

Wohnrecht und
Wohnkosten
Meine Mutter besitzt Zebens-

iä«^Zic/ies Wohnrecht auf
einem ßauemüof der von ihrem
Grossso/m bewirtschaftet wird.
Meine Mutter ist über 90 /ahre
ait und ieicht pflegebedürftig.
Sie iebt seit über einem /ahr bei

meiner Schwester. 7m erwähn-
ten Bauernhaus hat man ihr bis

Jetzt eine Stube überiassen. Nun
möchten die Junge« Bauersleute
diese Stube räz/men. Meine Ge-

schwisfer und ich möchten nun
wissen, ob unsere Mutter An-
Spruch auf einen Teii ihrer
Wohnkosten hat, die sie aus ih-
rer Tasche beglichen hat.

Aufgrund Ihrer Angaben ge-
he ich davon aus, dass Ihre
Mutter ein lebenslängliches,
unentgeltliches, auf einen
Teil des Bauernhofes be-
schränktes Wohnrecht hat.
Dieses Wohnrecht übt Ihre
Mutter nicht mehr aus.

Bei dieser Sachlage hat Ih-
re Mutter keinen Anspruch
auf ein Entgelt für den Ver-
zieht auf das Wohnrecht. Sie

hat somit auch keinen An-
spruch auf einen Beitrag des

mit dem Wohnrecht belaste-

ten Grosssohnes an ihre jetzi-
gen Wohnkosten. Grundsatz-
lieh anders wäre es gewesen,
wenn Ihrer Mutter die Nutz-
niessung eingeräumt worden
wäre. Anders wäre es auch,
wenn im Zusammenhang
mit der Gewährung des

Wohnrechtes ein Entgelt für
den Fall der Aufgabe dieses

Wohnrechtes vorgesehen
wäre.

Hingegen darf der Gross-

söhn die mit dem Wohnrecht
belastete Stufe nicht gegen
den Willen Ihrer Mutter räu-

men, da das Wohnrecht auch
bei Nichtausübung bestehen
bleibt.

Der Umstand, dass kein ge-
setzlicher Entgeltsanspruch
Ihrer Mutter besteht, steht
einer Vereinbarung mit dem
Grosssohn, dass dieser einen
Beitrag an die Wohn- oder

sonstigen Lebenshaltungsko-
sten Ihrer Mutter leistet,
nichts entgegen, doch lässt

sich eine solche Leistung ge-

gen den Willen des Grosssoh-

nes nicht erzwingen.

Seniorenwohnungen
auch für Junge?
ich wohne in einer Wohnung in
einem Seniorenwohnheim. Ob-

schon auch die Gemeinde vier

Wohnungen gekauft hat and
diese vermietet, stehen immer
noch 70 Wohnungen ieer. Da-
durch ist die Bauherrin in fi-
//anziehe Sci/wieri^iceite// gera-
ten. Das Sch/immste, so meint
die ßauherrin, könnte vermie-
den werden, wenn die restZichen

Wohnungen auch an Jüngere

verkauft werden könnten - bis

Jetzt mussfe man mindestens 55

Jahre ait sein, um eine Woh-

nung kaufen zu können (im
Grundbuch eingetragen,). Die

Genossenschaft besch/oss an
der ietzten Genera/versamm-

iung, dass diese Altersgrenze
au/gehobe« wird. Nun bin ich

mit diesem Entscheid gar nicht
einverstanden, ich habe mit an-
deren zusammen einen Rück-
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kommensantra^ gestellt. 7c/î

/ZncZe es Mn/zaZÖ?ar, dass man in
ein Haws einzieBt, das extra fir
Senioren angepriesen wird, and

wenn dann etwas schief läwf,
soZZen wir einfach nachgehen.

Ich hahe nicht umsonst eine soi-

che Wohnung aasgewäBlf. Was

kann ich unternehmen?

Aufgrund Ihrer Ausführun-

gen bin ich nicht sicher, ob
ich die rechtliche Ausgangs-
läge richtig verstanden habe.
Ich will annehmen, dass die
Stockwerkeigentümer eine
Genossenschaft bilden und
dass die Statuten der Genos-
senschaft vorsehen, dass die

Wohnungen nur von Perso-

nen benützt werden dürfen,
die älter als 55 Jahre sind. Ei-

ne solche statutarische Vor-
schritt wäre aber kaum im
Grundbuch eingetragen, da
sie nicht eintragungsfähig ist.

Wenn die Statuten eine
solche Bestimmung vorse-
hen, so könnten die Woh-
nungen an Personen unter 55

Jahren weder vermietet noch
verkauft werden. Um eine
Vermietung bzw. einen Ver-
kauf zu ermöglichen, müss-
ten die Statuten abgeändert
werden. Nach Gesetz können
die Statuten einer Genossen-
Schaft mit einer Mehrheit
von zwei Dritteilen der abge-
gebenen Stimmen geändert
werden. Die Statuten können
jedoch die Bedingungen für
den Beschluss auf ihre Ab-
änderung erschweren und
gar Einstimmigkeit der Ge-
nossenschafter vorsehen.

Sie mtissten also zunächst
die Statuten der Genossen-
Schaft überprüfen. Wenn die
Statuten nichts anderes vor-
sehen, wird die statutarische
Bestimmung der Altersbe-
grenzung aufgehoben wer-
den können, wenn zwei Drit-
tel der Stimmenden (nicht al-
1er Genossenschafter) zustim-
men. Kommt ein solcher
Beschluss auf dem statuta-
risch korrekten Weg zustan-
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de, so ist er von der unterlie-
genden Minderheit zu akzep-
tieren.

Wenn hingegen die Alters-
begrenzung nicht in den Sta-

tuten vorgesehen ist, sondern
durch Beschluss der Genos-
senschafter eingeführt wur-
de, so genügt für ihre Aufhe-
bung die absolute Mehrheit
der abgegebenen Stimmen,
ausser wenn die Statuten eine
andere Mehrheit als erforder-
lieh bestimmen.

Wenn die rechtliche Aus-

gangslage anders ist, als ich

angenommen habe, so kön-
nen Sie uns nochmals schrei-
ben. Das Prinzip der «demo-
kratischen» Willensbildung
innerhalb einer Genossen-
schaft bleibt jedoch dasselbe.

Etwas anderes wäre es, wenn
der Begründungsakt oder das

Reglement der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft die

Altersbegrenzung vorsehen
sollten. Das allerdings wird
wohl kaum der Fall sein.

Rechte und Pflichten
des Nutzniessers
Was versteht wan unter Nutz-
uiessi/ng? Wenn icB zum Bei-

spiel (Zurc/j testamentarische

Verfignng die Mtezniessnng an
einem Haus BaBe, können die

Erpen üBer das Haus verfügen,
es verkaufen? Wie muss ver-
steuert werden? Wenn cfnrcü

EBevertrag die gesamte Errun-

genscüaf dem üBerleBenden

EZiepartner zugewiesen wird
und kein Eigengut Besteht, ha-
Ben die ErBen dann keinen An-
Spruch aufden tyZichfteii? Müs-
sen Sie in diesem EaZZ sowie Bei

Verzicht aufdie ErBscha/t keine

Erbschaftssteuern Bezah/en?

Bei der Nutzniessung hat der
Nutzniesser das Recht auf den
Besitz, den Gebrauch und die

Nutzung der Nutzniessungs-
sache. Der Nutzniesser be-

sorgt die Verwaltung der
Nutzniessersache. Der Ertrag
aus der Nutzniessungssache

steht dem Nutzniesser zu.
Dieser hat die Nutzniessungs-
sache in seinem Bestände zu
erhalten und Ausbesserungen
und Erneuerungen, die zum
gewöhnlichen Unterhalt ge-
hören, auf eigene Kosten vor-
zunehmen. Wenn wichtigere
Arbeiten oder Vorkehrungen
zum Schutze der Nutznies-
sungssache nötig sind, so hat
der Nutzniesser den Eigentü-
mer davon zu benachrichti-
gen und ihre Vornahme, die
auf Kosten des Eigentümers
geht, zu gestatten. Der Nutz-
niesser hat neben den Ausla-

gen für den gewöhnlichen
Unterhalt der Sache die Zin-
sen für die auf die Sache haf-
tenden Kapitalschulden, zum
Beispiel Hypothekarzinsen
sowie die Steuern und ande-
ren staatlichen Abgaben, zu
bezahlen.

Leben die Ehegatten unter
dem ordentlichen Güter-

stand der Errungenschafts-
beteiligung, besteht das ge-
samte eheliche Vermögen aus

Errungenschaft und verein-
baren die Ehegatten, dass der

sogenannte Vorschlag, d.h.
der Aktivsaldo der Errungen-
schaft, beim Tode des einen
Ehegatten an den überleben-
den Ehegatten fällt, so ist es

mit Bezug auf die gemeinsa-
men Nachkommen tatsäch-
lieh so, dass diese beim Able-
ben des erstverstorbenen
Ehegatten noch nicht in den
Genuss der Erbschaft gelan-
gen. Die gemeinsamen Nach-
kommen werden bezüglich
Erbschaftsantritt sozusagen
auf das Ableben des zweitver-
sterbenden Ehegatten «ver-
tröstet». Haben jedoch die
Ehegatten nichtgemeinsame
Nachkommen, so können
diese ihren Pflichtteil schon
beim Ableben des erstverster-
benden Ehegatten verlangen,

AVC
+PLUS

KNOBLAUCH-DRAGEES

Bei Vergesslichkeit,
Konzentrationsmangel,

Arteriosklerose.

In Apotheken und Drogerien.
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insofern als sie gegenüber
dem erstversterbenden Ehe-

gatten erbberechtigt sind,
d.h. Nachkommen des erst-
versterbenden, aber nicht des

überlebenden Ehegatten
sind. Wer keinen Erbschafts-

anspruch hat bzw. auf den
Erbschaftsantritt verzichtet,
hat keine Erbschaftssteuern
zu tragen.

lippen ist beim Vorliegen
einer Infektion gerötet und
geschwollen, es entleert sich
etwas trüber Ausfluss aus der
Scheide und in gewissen Fäl-

len sind kleine weisse Pilz-
rasen sichtbar. Juckreiz oder
brennende Schmerzen pla-
gen die betroffenen Frauen,
je nach dem Ausmass der Ver-

änderungen.
Die Behandlung des Sym-

ptomes Juckreiz sollte nicht
isoliert erfolgen, sondern die
ihm zugrundeliegenden Ur-
Sachen miterfassen. Primär
muss lokal das fehlende Hör-
mon ersetzt werden. Das

Östrogen (weibliches Ge-

schlechtshormon) kann im
Anschluss an eine sorgfältige
Intimtoilette in Form einer
Creme oder eines Zäpfchens
direkt in die Scheide einge-
führt werden und normali-
siert bei konsequenter lang-
dauernder Anwendung die
Schleimhaut. Besteht eine In-
fektion durch Bakterien oder
Pilze, dann müssen zusätzlich
eine desinfizierende Creme

appliziert, eventuell Milch-
säurespülungen durchgeführt
werden.

Es ist dringend zu empfeh-
len, den Hausarzt oder die
Hausärztin die Veränderun-

gen beurteilen und behan-
dein zu lassen. Die «Selbst-

medikation» mit irgendeiner
juckreizstillenden Salbe oder
einem Sitzbad bringt viel-

leicht kurzfristig etwas Er-

leichterung, die Beschwerden
werden aber sehr rasch wie-
derkehren.

Blasenschwäche
/c/z izüffe £er«e einen norma-
/en Rafsci/iag gegen B/asen-
sc/zwac/ze.

Der medizinische Fachaus-
druck gegen Blasenschwäche
heisst Urin-Inkontinenz. Dar-
unter verstehen wir den un-
freiwilligen Harnabgang oder
die Schwierigkeiten, den Harn
zu halten. Man rechnet da-

mit, dass 15 Prozent der Frau-

en über 65 Jahren von dieser

Störung betroffen sind.
Urin-Inkontinenz ist keine

eigenständige Krankheit, son-
dem ein Symptom, das ver-
schiedene Ursachen haben
kann. Die zwei wichtigsten
Inkontinenzformen bei der
Frau sind folgende: Die
Stress- orfer Beiasfz/Hgsi«ko«-
fznenz beruht auf einer Schä-

digung des Verschlussappara-
tes der Harnröhre und tritt
nach Druckerhöhung im
Bauchraum auf (bei Husten,
Niesen, Heben von Lasten).
Bei der Dran£znkonfi«e«z
führt ein Krampf der Harn-
blasenmuskulatur zum Aus-

pressen des Urins. Die Patien-
tin verspürt einen unange-
nehmen Harndrang und ist
nicht mehr in der Lage, die

Dr. /or. Marco Biaggz

Medizin
Juckreiz an den
Schamlippen

Seit Monate« ieirfe ici/ (92 /a/;-
re) vor a/ierr; i« rfer Naci/t a«
einem argen /z/ckreiz a« meine//

Sci/amiippen.

Nach der Menopause kommt
es bei der Frau wegen der hör-
monellen Umstellung zu
einer Rückbildung der Gewe-
be vor allem im Bereiche der

Harnwege und Geschlechts-

organe. Die Schleimhäute der
Scheide, der kleinen Scham-

lippen und der Harnröhre
werden sehr dünn, verlieren
ihre Feuchtigkeit und sind
nicht selten von vielen Bäk-

terien und Pilzen besiedelt.
Die Oberfläche der Scham-

»HEIMELIG« Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Als offizieller Vertragspartner des
BSV (Bundesamt für Sozialver-

Sicherung) und des SVK (Schweiz.
Verband für Gemeinschaftsaufgaben
der Krankenversicherer) vermieten
und verkaufen wir CH-Qualitäts-
Betten mit sämtlichem Zubehör.

Lieferung/Abholung gem. gültigem Tarif
des Bundesamtes für Sozialversicherung

Die offizielle IV/EL- und Krankenkassen-
Mietstelle für Pflegebetten

Toilette rechtzeitig zu errei-
chen.

Verheimlichung und Baga-

tellisierung sind sicher nicht
der richtige Weg, das Problem
zu meistern. Gezielte und ef-

fiziente Hilfe ist nur möglich,
wenn sich die Patientin
ihrem Arzt oder ihrer Ärztin
mitteilt, diese eine sorgfältige
Untersuchung durchführen
und dann die Behandlungs-
möglichkeiten mit der Betrof-
fenen besprechen.

A/Zgeme/ne Massna/zmen
können bereits wesentliche Er-

leichterung bringen: Schwarz-

tee, Kaffee, Alkohol meiden;
Verstopfung bekämpfen; Ein-
üben eines regelmässigen Ent-

leerungsmechanismus der
Blase; Nachtstuhl neben Bett

plazieren. Bei leichteren oder
mittelschweren Formen der
Stressinkontinenz hat sich in
neuerer Zeit das Becke«-

Bodenfra/«/«# bewährt. Unter
Anleitung einer Physiothera-
peutin werden einfache gym-
nastische Übungen erlernt,
welche die Muskulatur des

Beckenbodens und damit
auch den äusseren Blasen-
schliessmuskel kräftigen. Die-
ses Trainingsprogramm wird
anschliessend von der Patien-
tin langfristig zu Hause wei-
tergeführt. Der Schliess-
mechanismus der Harnröhre
wird bei der älteren Frau zu-
sätzlich dadurch gekräftigt,
dass die Harnröhrenschleim-
haut durch lokale Applikation
des weiblichen Geschlechts-
hormons regeneriert wird.

Bei Dranginkontinenz
schliesslich können Merfika-
«zente, welche die Aktivität
der Blasenmuskulatur dämp-
fen, die Beschwerden lindern
oder zum Verschwinden brin-
gen.

Sind Leinsamen für
den Darm schädlich?
We^e« VerrfaHH«^5sföru«^en
«e/zzzze ici/ Lei/zsa/zze«. k
Nz/tt izaf «za« mir gesagt, r

48 ZEITLUPE 4/97


	Recht

